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 Veröffentlicht am 09.07.1996

Norm

StPO §349 Abs2

Rechtssatz

Aufhebung des Wahrspruchs und des darauf beruhenden Urteils auch in Ansehung einer Mitangeklagten, die keine

Nichtigkeitsbeschwerde ergri7en hat, weil mit einer allfälligen Bejahung der zu stellenden Frage nach Raubversuch

durch die eine Angeklagte als Alleintäterin der Wahrspruch und Schuldspruch der Mitangeklagten wegen vollendeten

mittäterschaftlichen Raubes unvereinbar wäre.
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